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Rechtsanwalt Dr. Alexander Wolff, LL.M., Berlin

AGG und K�ndigungsrecht –
Kakophonie statt Einklang

N ach einem ersten vergeblichen Anlauf
in der vergangenen Legislaturperiode

ist das Allgemeine Gleichbehandlungsge-
setz (AGG) durch eine Kraftanstrengung der
neuen Bundesregierung am 18. 8. 2006 in
Kraft getreten. Die Fristen zur Umsetzung
der dem AGG zugrunde liegenden sog. Anti-
diskriminierungsrichtlinien der EU waren
zum �berwiegenden Teil l�ngst abgelaufen.
Sicherlich braucht es seine Zeit, um EU-
Richtlinien in das bestehende nationale
Recht passgerecht einzuf�gen. Wer jedoch
glaubt, die dem Gesetzgeber zur Verf�gung
stehende Zeit seit 2000 sei f�r die Schaffung
eines qualitativ hochwertigen Gesetzespro-
dukts genutzt worden, sieht sich ent-
t�uscht. Augenf�llig ist hierbei die Regelung
in § 2 Abs. 4 AGG. Danach gelten f�r K�ndi-
gungen ausschließlich die Bestimmungen
des allgemeinen und besonderen K�ndi-
gungsschutzes.

Wissenschaft und Praxis verharren sprach-
los angesichts der ganz offensichtlich unzu-
reichenden Umsetzung der Richtlinienvor-
gaben. Denn die Antidiskriminierungs-
richtlinien umfassen nach ihrem Wortlaut
auch die „Entlassungsbedingungen“. Es
steht zu vermuten, dass die vom deutschen
Gesetzgeber in § 2 Abs. 4 AGG normierte Be-
reichsausnahme f�r K�ndigungen sp�tes-
tens vom EuGH gekippt wird. Die Regelung
hat daher gute Chancen, in einem Atemzug
mit § 14 Abs. 3 TzBfG genannt zu werden.
In der sog. Mangold-Entscheidung hatte der
EuGH (BB 2005, 2748) dieser Norm Unver-
einbarkeit mit h�herrangigem europ�-
ischen Recht attestiert.

Da hilft die Erkl�rung wenig, § 2 Abs. 4 AGG
sei das Ergebnis eines politischen Kuhhan-
dels vor dem Hintergrund warnender Stim-
men insbesondere aus der Advokatur gewe-
sen, das Antidiskriminierungsrecht k�nne
im Zusammenhang mit K�ndigungsschutz-
klagen missbraucht werden. Denn diese
Missbrauchsm�glichkeit besteht nach wie
vor. Wegen § 2 Abs. 4 AGG wird sich kein
Arbeitnehmer und/oder Anwalt davon ab-
halten lassen, vor dem Arbeitsgericht neben
der Unwirksamkeit der K�ndigung auch
noch Entsch�digungsanspr�che geltend zu
machen, wenn Anhaltspunkte hierf�r gege-
ben sind.

Liest man im Gesetzestext weiter, stellt sich
schnell heraus, dass der Gesetzgeber es mit
der Ausschließlichkeit des allgemeinen und
besonderen K�ndigungsrechts nicht ganz
ernst genommen hat. Bereits in § 10 Ziff. 6
findet sich eine Regelung, die die Vorge-
hensweise bei betriebsbedingten K�ndigun-
gen in erheblicher Weise beeinflussen
k�nnte. In Bezug auf zul�ssige unterschied-
liche Behandlungen wegen des Alters stellt
der Gesetzgeber zun�chst fest, dass im Rah-
men der Sozialauswahl nach § 1 Abs. 3
KSchG dem Alter kein genereller Vorrang
gegen�ber anderen Auswahlkriterien zu-
kommt. Dies ist nicht neu und entspricht
st�ndiger Rechtsprechung. Allerdings sol-
len zus�tzlich die Besonderheiten des Ein-
zelfalls und die individuellen Unterschiede
zwischen den vergleichbaren Besch�ftigten,
insbesondere die Chancen auf dem Arbeits-
markt entscheiden. Dies l�sst vermuten,
dass k�nftig neben dem Alter als zus�tzli-
ches Sozialauswahlkriterium die individuel-
len Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu be-
r�cksichtigen sind. In ersten Stellungnah-

men heißt es hierzu, dass die Punktesche-
mata f�r die Sozialauswahl, die sich bei der
Entlassung einer gr�ßeren Anzahl von Ar-
beitnehmern in der Praxis bew�hrt haben,
fortan nicht mehr zul�ssig seien. Doch wie
soll ein Arbeitgeber die individuellen Chan-
cen auf dem Arbeitsmarkt ermitteln? Muss
k�nftig vor jeder Sozialauswahl eine Anfra-
ge bei der n�chst gelegenen Arbeitsagentur
erfolgen? Und wird ein Unternehmer k�nf-
tig bei Interessenausgleichs- und Sozial-
planverhandlungen neben einem versier-
ten Arbeitsrechtler auch noch einen Perso-
nalberater zu Rate ziehen m�ssen, der Aus-
sagen �ber die Vermittlungschancen der
einzelnen Arbeitnehmer machen kann?

Schließlich sollen auch bei den �blichen Al-
tersstaffelungen in Sozialpl�nen nach § 10
Nr. 8 AGG die vom Alter abh�ngigen Chan-
cen auf dem Arbeitsmarkt Ber�cksichtigung
finden. Wom�glich bedeutet dies, dass in
Zukunft zus�tzlich eine berufsgruppenspe-
zifische Betrachtung anzustellen ist. M�gli-
cherweise muss bei der Verteilung von So-
zialplanleistungen beispielsweise zwischen
Bandarbeitern, Verwaltungsangestellten
und Ingenieuren innerhalb einer Alters-
gruppe weiter differenziert werden. Gelingt
dies einem Arbeitgeber nicht, setzt er sich
dem Risiko aus, dass er von entlassenen Ar-
beitnehmern neben der K�ndigungsschutz-
klage auch noch mit Entsch�digungsan-
spr�chen wegen Altersdiskriminierung
�berzogen wird.

Fazit: Das Zusammenspiel zwischen AGG
und den k�ndigungsrechtlichen Vorschrif-
ten ist alles andere als gekl�rt. Durch § 10
Ziff. 6 und 8 AGG werden die Sozialauswahl
bei betriebsbedingten K�ndigungen und
die Abfindungsregelungen in Sozialpl�nen
wom�glich noch komplizierter. Das Nach-
sehen haben erst einmal die Arbeitgeber, da
die Rechtsunsicherheit prim�r zu ihren Las-
ten geht. Die Arbeitsgerichte werden die
zahlreichen aufgeworfenen Fragen in naher
Zukunft zu kl�ren haben.

Das Zusammenspiel zwischen
dem AGG und den K�ndi-
gungsschutzvorschriften ist
v�llig unklar
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